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Vorwort

Die Gemeinde Aldenhoven ist Trägerin der Gemein-
schafts- und Ganztagshauptschule und der Käthe-Koll-
witz-Realschule Aldenhoven. Die Stadt Linnich ist Trä-
gerin der Gemeinschaftshauptschule und der Städtischen
Realschule Linnich.

Im Zuge der allgemeinen Schulentwicklung und durch
die Befragung der Eltern wurde der Bedarf für eine
Gesamtschule im Nordkreis Düren offensichtlich. Die
Schülerzahlen an den allgemeinbildenden Schulen sind
aufgrund der demografischen Entwicklung rückläufig.
Um die jeweiligen Schulstandorte mit einem bedarfs-
gerechten Schulangebot zu erhalten, auszubauen und zu
sichern, soll zum Schuljahr 2014/2015 eine interkommu-
nale Gesamtschule mit Teilstandorten in Aldenhoven und
Linnich errichtet werden.

Träger dieser interkommunalen Gesamtschule soll der
Schulzweckverband Aldenhoven-Linnich sein.
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Hinweis
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Hinweis
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 B Verordnungen, 
Verfügungen und Bekanntmachungen 

der Bezirksregierung

660. Urkunde über die  Auflösung des Verbandes
Diakonie-Station Euskirchen

Auf Grund von § 15 Absatz 5 des Kirchengesetzes 
über die Zusammenarbeit von Kirchengemeinden und 
Kirchenkreisen in gemeinsamen Angelegenheiten und 
die Errichtung von Verbänden (Verbandsgesetz) vom  
9. Januar 2019 (KABI. S. 62) in Verbindung mit § 2 Absatz 2 
der Dienstordnung für das Landeskirchenamt Folgendes
festgesetzt:

Artikel 1

Der Verband wird aufgelöst. Der Übergang des Vermö-
gens wird in dem am 11. November 2024 notariell beur-
kundeten Vertrag zwischen dem Verband Diakonie-Sta-
tion Euskirchen und der Diakonisches Werk Bonn und 
Region gGmbH geregelt. Rechtsnachfolger sind im Übri-
gen die Evangelische Kirchengemeinde Bad Münstereifel, 
die Evangelische Kirchengemeinde Euskirchen, die Evan-
gelische Kirchengemeinde Weilerswist und die Evangeli-
sche Christus-Kirchengemeinde Zülpich.

Artikel 2

Diese Urkunde tritt zum

1. Januar 2025

in Kraft.

Düsseldorf, den 15. November 2024

Das Landeskirchenamt

Die durch die Urkunde vom 15. November 2024 der 
Evangelischen Kirche im Rheinland vollzogene Auflö-
sung des Verbandes Diakonie-Station Euskirchen wird 
hiermit gemäß Artikel 4 des Staatsgesetzes betreffend die 
Kirchenverfassungen der evangelischen Landeskirchen 
vom 8. April 1924 für den staatlichen Bereich anerkannt.

12. Dezember 2024

Bezirksregierung Köln

Im Auftrag 
gez.  Ö z c a l i k

ABl. Reg. K 2024, S. 518

661. Urkunde über die Auflösung des
Verbandes Diakonisches Werk Euskirchen

Auf Grund von § 15 Absatz 5 des Kirchengesetzes 
über die Zusammenarbeit von Kirchengemeinden und 
Kirchenkreisen in gemeinsamen Angelegenheiten und 
die Errichtung von Verbänden (Verbandsgesetz) vom  
9. Januar 2019 (KABI. S. 62) in Verbindung mit § 2 Absatz 2
der Dienstordnung für das Landeskirchenamt folgendes
festgesetzt:

Artikel 1

Der Verband wird aufgelöst. Der Übergang des Vermö-
gens wird in dem am 11. November 2024 notariell be-
urkundeten Vertrag zwischen dem Diakonischen Werk  
Euskirchen und der Diakonisches Werk Bonn und 
Region gGmbH geregelt. Rechtsnachfolger sind im Übri-
gen die Evangelische Kirchengemeinde Bad Münstereifel, 
die Evangelische Kirchengemeinde Euskirchen, die Evan-
gelische Kirchengemeinde Weilerswist und die Evangeli-
sche Christus-Kirchengemeinde Zülpich.

Artikel 2

Diese Urkunde tritt zum

1. Januar 2025

in Kraft.

Düsseldorf, den 15. November 2024

Das Landeskirchenamt

Die durch die Urkunde vom 15. November 2024 der 
Evangelischen Kirche im Rheinland vollzogene Auflö-
sung des Verbandes Diakonisches Werk Euskirchen wird 
hiermit gemäß Artikel 4 des Staatsgesetzes betreffend die 
Kirchenverfassungen der evangelischen Landeskirchen 
vom 8. April 1924 für den staatlichen Bereich anerkannt.

12. Dezember 2024

Bezirksregierung Köln

Im Auftrag 
gez.  Ö z c a l i k

ABl. Reg. K 2024, S. 518

662. Öffentliche Bekanntmachung gemäß BImSchG
h i e r :  Clariant Plastics & Coatings GmbH, Hürth

Ergebnis der Feststellung nach § 15 Abs. 2a Bundes-Im-
missionsschutzgesetz für die Firma Clariant Plastics & 
Coatings (Deutschland) GmbH 50354 Hürth

Bezirksregierung Köln 
Az. 53-2024-0138506

Köln, den 12. Dezember 2024

Auf der Grundlage von § 15 Abs. 2a Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das durch 
Artikel 55 des Gesetzes vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626) 
geändert worden ist, i. V. m. Erlass des Ministeriums für 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen (MULNV) vom 1. Sep-
tember 2021, wird Folgendes bekannt gegeben:

Die Clariant Plastics & Coatings (Deutschland) GmbH 
mit Sitz in Hürth hat mit Schreiben vom 28. November 
2024 gemäß § 15 Abs. 2a BImSchG in Verbindung mit 
§ 3 Abs. 5b BImSchG eine störfallrelevante Änderung des
phosphorverarbeitenden Betriebes (PV-Betrieb) im Be-
reich der Abfüllung des Fertigproduktes Phosphorpento-
xid (P2O5), welche Bestandteil eines Betriebsbereiches ist, 
auf dem Betriebsgrundstück Industriestraße 300, 50354
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Hürth (Gemarkung Hürth, Flur 008, Flurstück 3889), an-
gezeigt. Der PV-Betrieb ist genehmigungsbedürftig nach 
dem BImSchG.

Gegenstand der störfallrelevanten Anzeige waren di-
verse apparatetechnische Maßnahmen zur Optimierung 
der Abfüllung des Fertigproduktes bei unveränderter 
Kapazität. Diese dienen der Optimierung der Abfüllung 
von P2O5 durch Automatisierung und einer separaten  
Abfüllung von P2O5 in IBC/BigBag und Fässer. Zu-
künftig kann bei Ausfall einer der beiden neuen Verteiler-
schnecken (Fassabfüllung und IBC-/BigBag-Abfüllung) 
eine Abfüllung flexibel in die jeweiligen Gebinde der an-
deren Schnecke erfolgen. Durch diese Änderung bleibt 
das Schutzniveau unverändert.

Durch die geplanten Maßnahmen ergibt sich keine Verän-
derungen der in der Anlage gehandhabten Stoffe gemäß 
Anhang I StörfallV im Betriebsbereich. Die aktuellen 
Störfallszenarien bleiben unverändert.

Das angezeigte störfallrelevante Vorhaben wurde gemäß  
§ 15 Abs. 2a BImSchG daraufhin geprüft, ob der angemes-
sene Sicherheitsabstand zu benachbarten Schutzobjekten 
erstmalig unterschritten wird, räumlich noch weiter un-
terschritten wird oder ob eine erhebliche Gefahrenerhö-
hung ausgelöst wird. Im Rahmen dieser Prüfung wurde 
festgestellt, dass dies nicht der Fall ist. Das angezeigte 
Vorhaben bedarf daher keiner störfallrechtlichen Geneh-
migung nach § 16a BImSchG.

Im Auftrag 
gez.  H o c h s c h e r f – L e n z

ABl. Reg. K 2024, S. 518

C Rechtsvorschriften und 
 Bekanntmachungen anderer Behörden 
 und Dienststellen

663. Bekanntmachung des 
 Jahresabschlusses 2023 des Wasserverbandes Eifel-Rur

Der Jahresabschluss 2023 kann auf der Internetseite des 
Wasserverbandes Eifel-Rur unter www.wver.de eingese-
hen werden.

gez. Dr.-Ing. Joachim R e i c h e r t 
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2024, S. 519

664. Öffentliche Bekanntmachung 
 h i e r :  Termin der Falknerprüfung 2025

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
Nordrhein-Westfalen (LANUV)

Im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses ist der Termin für die geplante Falknerprü-

fung des Jahres 2025 im Lande Nordrhein-Westfalen 
gemäß § 14 Absatz 3 der Verordnung zur Durchführung 
des Landesjagdgesetzes (DVO LJG-NRW) für folgenden 
Zeitraum vorgesehen:

Montag, den 17. März 2024 bis voraussichtlich 
Donnerstag den 20. März 2025

Die Falknerprüfung ist abzulegen beim Landesamt für 
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-West-
falen (LANUV), Forschungsstelle für Jagdkunde und 
Wildschadenverhütung (FJW), Pützchens Chaussee 228, 
53229 Bonn.

Die vollständigen Antragsunterlagen auf Zulassung zur 
Falknerprüfung sind spätestens sechs Wochen vor dem 
Prüfungstermin bei Dr. Luisa Fischer, Landesamt für  
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW, For-
schungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung 
(FJW), Pützchens Chaussee 228, 53229 Bonn einzurei-
chen.

Vordrucke für den Antrag auf Zulassung können schrift-
lich beim Landesamt angefordert oder unter https://www.
lanuv.nrw.de/themen/natur/jagd/falknerpruefung im In-
ternet aufgerufen werden.

Dem Antrag sind ein amtliches Führungszeugnis, das 
nicht älter als sechs Monate sein darf, und ein Nachweis 
über die bestandene Jägerprüfung nach § 11 Absatz 5 oder 
§ 19 Absatz 2 DVO LJG-NRW (beglaubigte Fotokopie 
des Jagdscheins oder des Jägerprüfungszeugnisses oder 
eine schriftliche Bestätigung der Unteren Jagdbehörde, 
dass die Antragstellerin/der Antragsteller dort als Jagd-
scheininhaberin/Jagdscheininhaber gemeldet ist) beizu-
fügen.

Die Prüfungsgebühr in Höhe von 120,- € sowie die ge-
sonderte Verwaltungsgebühr in Höhe von 30,- € für 
das Zulassungsverfahren werden nach der Prüfung mit  
Gebührenbescheid erhoben. Demzufolge sind insgesamt 
150 € zu überweisen, unabhängig vom Prüfungsergebnis.

Im Auftrag 
gez. Dr. Luisa  F i s c h e r 

Leiterin der Forschungsstelle für Jagdkunde und Wild-
schadenverhütung (FJW) im LANUV

ABl. Reg. K 2024, S. 519

665. Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches 
 h i e r :  Kreissparkasse Euskirchen

Das Sparkassenbuch mit der Kontonummer 3223822382 
ausgestellt von der Kreissparkasse Euskirchen, wird ge-
mäß AVV zum Sparkassengesetz Teil 2 Abschnitt 6 für 
kraftlos erklärt.

Euskirchen, den 12. Dezember 2024

Kreissparkasse Euskirchen 
Der Vorstand



– 520 –

ABl. Reg. K 2024, S. 519

666. Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches 
 h i e r :  Kreissparkasse Euskirchen

Das Sparkassenbuch mit der Kontonummer 3222613741 
ausgestellt von der Kreissparkasse Euskirchen, wird ge-
mäß AVV zum Sparkassengesetz Teil 2 Abschnitt 6 für 
kraftlos erklärt.

Euskirchen, den 12. Dezember 2024

Kreissparkasse Euskirchen 
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2024, S. 520

667.   Kraftloserklärung mehrerer Sparkassenbücher 
 h i e r :  Kreissparkasse Euskirchen

Die Sparkassenbücher mit den Kontonummern 
3224301196 und 3223414883 ausgestellt von der Kreis-
sparkasse Euskirchen, werden gemäß AVV zum Sparkas-
sengesetz Teil 2 Abschnitt 6 für kraftlos erklärt.

Euskirchen, den 12. Dezember 2024

Kreissparkasse Euskirchen 
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2024, S. 520

668. Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches 
 h i e r :  Kreissparkasse Euskirchen

Das Sparkassenbuch mit der Kontonummer 3222221214 
ausgestellt von der Kreissparkasse Euskirchen, wird  
gemäß AVV zum Sparkassengesetz Teil 2 Abschnitt 6 für 
kraftlos erklärt.

Euskirchen, den 12. Dezember 2024

Kreissparkasse Euskirchen 
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2024, S. 520

669. Bekanntmachung des Jahresabschlusses 
 zum 31. Dezember 2023 des Niersverbandes

Gemäß § 22a Absatz 10 Satz 3 des Niersverbandsgeset-
zes vom 15. Dezember 1992 (GV. NRW. 1993, S. 8), das 
zuletzt durch Artikel 31 des Gesetzes vom 18. Februar 
2022 (GV. NRW. S. 122) geändert worden ist, in Verbin-
dung mit § 29 Absatz 3 der Niersverbandssatzung vom 
8. September 1994 (GV. NRW. S. 978, 1070), die zuletzt 
durch Satzung vom 8. Dezember 2022 (GV. NRW. 2023 
S. 121) geändert worden ist, wird der Jahresabschluss zum 
31. Dezember 2023 des Niersverbandes wie folgt bekannt 
gemacht:

1. Die Verbandsversammlung des Niersverbandes hat 
in ihrer 40. Sitzung am 12. Dezember 2024 den am  
28. Mai 2024 von der Vorständin aufgestellten und 
mit dem Prüfungsurteil ohne Einwendungen des  

Abschlussprüfers vom 5. Juli 2024 versehenen Jah-
resabschluss zum 31. Dezember 2023 mit der Bilanz-
summe von 332 766 647, 25 €  und einem Bilanzgewinn 
in Höhe von 6 743 173,08 € abgenommen.

2. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 –  
bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 
sowie Anhang – wird bis zur Abnahme des folgenden 
Jahresabschlusses auf der Homepage des Niersver-
bandes unter der Internetadresse https://www.niers-
verband.de/bekanntmachungen/ zur Einsichtnahme 
bereitgestellt.

Viersen, den 16. Dezember 2024

gez. Bauass. Dipl.-Ing. Sabine  B r i n k m a n n 
Niersverband Die Vorständin

ABl. Reg. K 2024, S. 520

670. Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches 
 h i e r :  Kreissparkasse Heinsberg

Das Sparkassenbuch mit der Kontonummer 
3400706143, ausgestellt von der Kreissparkasse Heins-
berg, wird für kraftlos erklärt.

Erkelenz, den 29. November 2024

Kreissparkasse Heinsberg 
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2024, S. 520

671. Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches 
 h i e r :  Kreissparkasse Heinsberg

Das Sparkassenbuch mit der Kontonummer 
3412738688, ausgestellt von der Kreissparkasse Heins-
berg, wird für kraftlos erklärt.

Erkelenz, den 2. Dezember 2024

Kreissparkasse Heinsberg 
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2024, S. 520

672. Aufgebot von Sparkassenbüchern 
 h i e r :  Sparkasse Aachen

Zum Zwecke der Kraftloserklärung werden die  
abhanden gekommenen Sparkassenbücher der Sparkasse  
Aachen zu folgenden Konten aufgeboten:  
Kontonummer: 3074645478, 3070279645.

Der Inhaber der Urkunde wird aufgefordert, seine Rechte 
unter Vorlage des Sparkassenbuches bis zum 27. Februar 
2025

beim Vorstand der Sparkasse Aachen, Friedrich-Wilhelm-
Platz 1-4, 52062 Aachen, anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Aachen, den 27. November 2024

Sparkasse Aachen 
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2024, S. 520
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673. Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches 
 h i e r :  Stadtsparkasse Wermelskirchen

Gemäß Zweiter Teil, Abschnitt 6 der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften – AVV – zum Sparkassengesetz 
wird das Sparkassenbuch der Stadtsparkasse Wermelskir-
chen mit der Kontonummer 381590496 hiermit für kraft-
los erklärt.

Wermelskirchen, den 9. Dezember 2024

Stadtsparkasse Wermelskirchen 
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2024, S. 521

E Sonstiges

674. Liquidation 
 h i e r :  Medienkultur Köln e. V.

Durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom  
12. Dezember 2022 wurde der Verein „Medienkultur 
Köln e. V.“ – VR 14959 beim Amtsgericht Köln – aufge-
löst. Etwaige Gläubiger werden gebeten ihre Ansprüche 
anzumelden.

Der Liquidator

ABl. Reg. K 2024, S. 521

675. Liquidation  
 h i e r :  Deutsch Niederländische Gesellschaft  

zu Aachen e. V.

Die Deutsch Niederländische Gesellschaft zu Aachen e. V. 
(VR1470, AG Aachen) mit Sitz in Aachen ist aufgelöst. 
Die Gläubiger des Vereins werden aufgefordert, sich bei 
dem Verein zu melden. 

Die Liquidatoren

ABl. Reg. K 2024, S. 521

676. Liquidation  
 h i e r :  Deutsche Tanzschul-Inhaber Organisation 

(DTIO) e. V.

Durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom  
4. September 2022 wurde die Deutsche Tanzschul-Inha-
ber Organisation (DTIO) e. V. mit Sitz in Erftstadt, ein-
getragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Köln unter 
VR-NR 19814, aufgelöst. Etwaige Gläubiger werden  
gebeten, ihre Ansprüche bei dem Liquidator unter der an-
gegebenen Adresse schriftlich anzumelden.

Der Liquidator

ABl. Reg. K 2024, S. 521

677. Liquidation 
 h i e r :  Profitraining Köln e. V. (AG Köln, VR 20923)

Der vorgenannte Verein ist aufgelöst. Die Gläubiger 
werden aufgefordert, sich hinsichtlich ihrer Ansprüche zu 
melden.

Der Liquidator

ABl. Reg. K 2024, S. 521

678. Liquidation 
 h i e r :  Garten- und Verschönerungsverein Arsbeck e. V.

Durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 
9. Oktober 2022 wurde der Verein Garten- und Verschö-
nerungs-Verein Arsbeck e. V. mit dem Sitz in Wegberg 
– VR 4472 Amtsgericht Mönchengladbach – aufgelöst.  
Etwaige Gläubiger werden gebeten ihre Ansprüche bei 
den Liquidatoren anzumelden.

Die Liquidatoren

ABl. Reg. K 2024, S. 521
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Einzelpreis dieser Nummer 0,32 E
Einrückungsgebühren für die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 1,00 m. 

Bezugspreis mit Öffentlichem Anzeiger halbjährlich 9,– m.

Bestellungen von Einzelexemplaren werden mit 3,50 m berechnet.

Abbestellungen müssen bis zum 30. 04. bzw. 31. 10. eines jeden Jahres bei der Firma Böhm Mediendienst GmbH vorliegen. 
Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von 4 Wochen 

nach Erscheinen anerkannt. 

Bezug und Einzellieferungen durch Böhm Mediendienst GmbH,  
Unter Taschenmacher 10, 50667 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 63-0, 

eMail: info@boehm.de, www.boehm.de/amtsblatt. 
Die Anschriften der Bezieher werden EDV-mäßig erfasst.

Redaktionsschluss: Montag, 12 Uhr. 
Herausgeber und Verleger: Bezirksregierung Köln, Postfach 10 15 48, 50606 Köln. 

Produktion: Böhm Mediendienst GmbH, Unter Taschenmacher 10, 50667 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 63-0.
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